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6  E alſo über denſelben Gegenſtand der Liturgie; aber
nie wurden Predigten, die ich gehalten, ſo unermüdet und aufmerkſam als dieſe von meinen Pfarrgläubigen und auch Aus—
wärtigen angehört.

Um liturgiſche Predigten für das gläubige Volk recht fruchtringen machen, ſoll lezu In der Ule die gehörige Vor  2
bereitung geſchehen; leider, daß n der neueſten Zeit dem Ka
echeten on für den eigentlichen Katechismusunterricht, nochmehr aher für einen eingehenderen Unterricht In der Liturgie die
Lehrſtunden gar parſam zugemeſſen ind Was immer aber
möglich, ſoll den Kindern ber Liturgie beigebracht werden;denn der chriſtliche Unterricht der Kin LV.„ alſo auch der Un
terricht erſelben In der Liturgie, iſt die Grundlage des Unter  ·  2
richtes (der Predigten) der N N und 1e gediegener
die Predigt fortbauen.
und feſter die Grundlage, icherer und nützlicher wird Ein

Ueber Liturgie waäre leſen Dr 1•8 aſtoral⸗theologie, r'S Paſtoral, Kun l's liturgiſche Pre  2digten, Dr b  H Kutſchker's ebräuche, die önhei der
kathol. Kirche von Gregor Rippel, Dr Gihr, das Meßopfer; vgl auch Deharb's Erklärung des Katechismus ber
Egopfer und Sakramente ebenher mag noch 86nannt werden meine Arbeit: „Predigten 4  ber Ge
bräuche und Ceremonien der kathol. Kircheauf die Sonn und Feſttage eines ganzen Kirchenjahres“,) 8.In manchen biſchöflichen Klerikalſeminarien den angehenden jungenSeelſorgsprieſtern als Leitfaden beim liturgiſchen Unterrichte fürdas olk angerathen werden Auch iſt von miur veröffentlichtworden: „Liturgiſches Leſebuch für Volksſchulen“, welches vom
biſchöflichen Ordinariate Pölten dem Diözeſanclerus zUumGebrauche beim liturgiſchen Unterrichte in der Schule empfohlenund Im Wiener Dih
erhalten hat

zeſanblatte 1874 eine günſtige Meurrrheiluns
Civilſeelſorgliche Thätigkei bei Eheſchließungen von

Militärperſonen.
Von Profeſſor Dr Ottokar von Gräfenſtein m Admont.

Neben der Civilſeelſorge gibt C8 in Oeſterreich, und zwarnicht bloß für die Zeit eines Krieges, ondern auch In Friedens⸗eine Milirärſeelſor ge, die ſich gründet auf die
Zwei Bände 2. Auflage Verlag von ayer Wien. Dieſesm ahre nach ſeinem Erſcheinen vergriffen, einer Auflage entgegen
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Conſtitution Pius VI „Inter Cetera“ ddo October 1778,
wodurch der größte T  heil des Heeres und der Kriegsmarine
„Milites I 20 Helli Opérationes destinati“)
von der Jurisdiction der Diözeſanbiſchöfe eximirt und der Ju⸗
risdiction eines apoſtoliſchen Feldvicars (Feldbiſchofs unter  2
worfen wurde; wogegen die „Miilites praesidiarii, qui Continuae
areium aliorum 1060rum Gustodiae adscripti sunt““, der
Jurisdiction der Diözeſangeiſtlichkett („60rundem 1060rum Da-
rOChis 6 Ordinariis“) untergeſtellt bleihen ollten Fur dieſe
eiden Aſſen von Militärperſonen In die Ausdrücke: V

VASA und militia Stabilis üblich geworden; hat ſich
nämlich daran gewöhnt, inter der militia Vaga jene zUum Mili
tärkörper gehörigen Perſonen verſtehen, welche von der Juris⸗
diction der Civilgeiſtlichkeit exemt, eigenen Militärſeelſorgern un

tergeſtellt ſind; uInter militia Stabilis aber jene, E unge  2
achtet thre Militärcharacters der Civilgeiſtlichkeit ihre ohn⸗
Orte unterſtehen, obſchon nicht wenige zur militia Vꝗaga Ge
hörigen, gleich ihrem iſ

fe und den Militärpfarrern einen
aAbilen Wohnſitz

2 haben, und die meiſten zur militia stabilis
Gezählten nirgends ſtabil angeſtellt ſind, ondern thren Wohnſitz
nach Belieben ſich wählen önnen. Dieſe Eintheilung der Mili
tärperſonen In eine militia Vaga nd eine militia Stabilis Iim
obigen Sinne nde ſich auch Im der Anweiſung für die
geiſtlichen Gerichte des Kaiſerthums Oeſterreich mn Eheſachen
Für die militia iſt die Seelſorge In Oeſterreich neu geregelt
worden durch die Allerhöchſte Entſchließung vom nner  6  —— 1869,

Organiſation auch der Civilſeelſorger kennen muß,
um ſich In Eheangelegenheiten Orrect benehmen können.

Demnach beſteht in Friedenszeiten die Militär⸗
ent aus 135 Perſonen apoſtoliſchen Feldvicar,

der beſtändig In Wien reſidir und einen Feldconſiſtorialdirector
mit Secretären zuu eite hat, Militärpfarrern den
Amtsſitzen der General— oder Militär⸗Commanden, 33 Militär⸗
curaten, 58 Militärcaplänen (worunter griechiſch⸗katholiſcher
und griechiſch⸗orientaliſcher Confeſſion), 15 geiſtlichen Pro
f verſchiedenen Militär⸗Erziehungsanſtalten und eban
geliſchen Predigern (je für die Augsburger nd die helvetiſche
Confeſſion.) Zur ührung der Pfarrmatriken für die militia
Vaga ind erufen die Militärpfarrer und unter deren Aufſicht
die Militärcuraten i Garniſonsſtädten, Spitälern und Militär
anſtalten Die Militärcapläne ühren keine Matriken, da ſie nur
miſſionsweiſe die eelſorge bei den verſchiedenen Truppenkörpern

vomerſehen; ſie rauen auch mit einer Fall für
Militärpfarrer ertheilten Bewilligung, und dürfen dazu Niemanden
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ſubdelegiren. Ausgenommen hievon ſind nUur die griechiſch⸗oriental.Militärcapläne und die evangeliſchen Militärprediger, welche
Matriken für ihre Glaubensgenoſſen führen und dieſelben copuliren.
In wird enn Feldſuperiorat errichtet, und
demſelben ein Militärpfarrer vorgeſetzt, der Stand der Militär
capläne ermehr und auch für die israelitiſchen Militärperſonenein oder ein paar ner in's Armee-Hauptquartier berufen

ur dieſe eue Organiſation iſt ni nur die Seelſorge
Ur  * die geſammte militia Stabllis ausſf

leßlich der Diözeſan⸗

geiſtlichkeit belaſſen worden, ondern * hat ſich In olge der
Verminderung der Militärgeiſtlichen auch die, neuerdings in dem
Erlaſſe des Cultusminiſteriums ddo April 1870
ſprochene Nothwendigkeit herausgeſtellt, daß von dem Civilelerus
ne  EI auch für die militia Vaga In ausgedehnterem 0Aushilfe geleiſtet erde, als dieß früher der Fall war Deßhalb
Ur in Stationsorten mit größeren Garniſonen, Spitälern
und Militäranſtalten, kein Militäreurat angeſtellt werden
konnte, den dortigen Civilpfarrern eine verſprochene Ver—
gütung die Militärſeelſorge in ihrem vollen Umfange übertragenmit der Pflicht, über die ihnen anvertrauten, zur militia
gehörigen erſonen abgeſonderte Geburts-, Sterbe nd rauungs⸗Matriken 11 Uplo führen das Duplicat quartaliter abzu  2chließen, und mit einem alphabetiſchen Inhaltsverzeichniſſe ver.
ſehen, an das betreffende Militärpfarramt einzuſenden. Da die
Civilpfarrer ◻Ii en Stationen zu der ihnen übertragenenMilitärſeelſorge von dem apoſtoliſchen Feldvicariate eigene FaUltäten und von ihren Diözeſan-Ordinariaten beſtimmte Wei
ſungen erhalten, Ird von ihnen In dieſem Aufſatze weiterhinnicht mehr die ede ſein Allein auch die der übrigenCivilſeelſorger wird nicht ſelten für die militia Vdgd in Anſpruch
mmen, beſonders bei Eheſchließungen von Militärperſonen,
was leicht zu erklären iſt, man bedenkt, daß In der ganzenöſterreichiſch-ungariſchen Monarchie Hur 17 Militärpfarrer iber
ausgedehnte Bezirke beſtellt ſind, die Jurisdiction der Militär—
Uraten auf die un ihren Garniſonen, Spitälern und Militär  2  —
anſtalten befindlichen Perſonen beſchränkt iſt, und die Militär—
capläne keine Matriken führen und uur Im Auftrage threr Mi⸗
litärpfarrer trauen dür

Da die Civilſeelſorger bei Ehen von Militärperſonen, die
zur militia vVagd gehören, uUL ſtellvertretend thätig ſein können,
weil ihnen in Betreff dieſer erſonen die geiſtliche Jurisdiction
entzogen iſt, während ſie hingegen die parochi Proprii und 0T
dinarii der 2d militiam Stabilem gehörigen Perſonen ſind, ußder Civilpfarrer nothwendig wiſſen, Militärperſonen zur
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militia Vaga gehören, nd einer beſonderen, militärgeiſtlichen
Jurisdiction unterſtehen, und E  E als zur militia Stabilis
gerechnet, ſeiner eigenen Jurisdiction unterworfen ind

uf die Frage 4  e Militärperſonen g e⸗
bren I iüIübia V  8 antwortet die Allerhöchſte
Entſchließung vom 3 Jänner im Punkte der organiſchen
Beſtimmungen mit folgenden orten: „Die ſämmtlichen in der
activen Dienſtleiſtung des Heeres befindlichen 0  &  ndividuen unter
ſtehen einer beſonderen geiſtlichen, der militärgeiſtlichen Juri  8  —
diction.“ Hiezu kommt Folgendes bemerken:

a Schon das br „Individuen“ zeigt an, daß hier ni
bloß eigentliche Soldaten (Combattanten) gemeint ſind, ondern
alle zum Dienſtſtande des Heeres und der Kriegsmarine gehörigen
Perſonen, welche auf die Krie Ttikel vereidet, oder auf eigene
Reglements verpflichtet in den 95⁰ilitärverband aufgenommen in
ud In activer Dienſtleiſtung ſich efinden; von den Mitgliedern
der Leibgarde und urgwache an durch alle Truppen
körper ud Militärbranchen bis geringſten, dem ttar⸗
ſtande angehörigen, Diener, mit inſ

u ſämmtlicher Militär

a diebeamten, Unterparteien und der Gensdarmerie.
„active Dienſtleiſtung“ nicht naher bezeichnet iſt, ob ſie nämlich
eine bleibende oder bloß zeitliche ſei, unterſtehen der militär⸗
geiſtlichen Jurisdiction auch die zur militia Stabilis gehörigen
Militärperſonen, enn dieſe 3u einer activen Dienſtleiſtung ver
wendet werden, für die Dauer dieſer Dienſtleiſtung. Ausge⸗
nommen hievon iſt die „active Landwehr“, we nach der
Reichskriegsminiſterial-Verordnung vom VA  Uli 1871, Nr 3610
der eivilgeiſtlichen Jurisdiction zugewieſen iſt, eil ſie ſchon ihrer
Beſtimmung nach ſelbſt In Kriegszeiten nicht 2d Vgas
operationes, ſondern zur inneren Vertheidigung des Landes
verwendet wird C) Uch die auf Urze, beſtimmte Zeit (3
bis zur Exercierzeit), oder wie nman jetzt ſagt, die „zeitlich“
Beurlaubten, werden, weil ſie aus dem Dienſt⸗ und Verp egs⸗
ſtande der Armee nicht austreten, ſondern ihre Verpflegsgebühr
auch während der Zeit des kurzen Urlaubes beziehen, als noch
in ctiver Dienſtleiſtung ſtehend angeſehen, und gehören zur
milltia vaga 16 en werden auch gerechnet, und ſtehen
ſomit unter militärgeiſtlicher Jurisdiction die Ehefrauen und
minderjährigen, Im väterlichen auſe verpflegten Kinder aller in
aetiver Dienſtleiſtung befindlichen Militärperſonen; 10 ſe die
minderjährigen, bei ihren Müttern lehenden unehelichen Kinder,
penn die Mütter inter der Militärgeiſtlichkeit ſtehen Bei der
annſchaf Feldwebel oder Wachtmeiſter bwärt aber gilt
dies von den Eheweibern und minderjährigen Kindern der⸗
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jenigen, welche nach der Art verehelicht ind Stehen
unter der militärgeiſtlichen Jurisdiction die zum Stande der
Invalidenhäuſer nd Militär⸗Heilanſtalten gehörigen und In den
elben verpflegten erſonen item die Iu den Militär⸗Erziehungs⸗
und Bildungsanſtalten befindlichen männlichen Zöglinge, und
endlich 9⁰ auch alle für die Zeit eines Krieges aufgenommenen
Aerzte, Beamten und andere Perſonen, die ich für dieſe Zeit
bei der Armee aufhalten.

(ber alle dieſe Perſonen ausdrücklich nUur den Mili
tärſeelſorgern die Jurisdietio propria und Ordinaria

Anmerkung Es iſt hier nicht der Raum und der Gefertigte
auch nicht in der Lage, all' die verſchiedenen Militärkörper nd
Branchen anzuführen, deren Glieder, ſie in Activität ſind,
der militärgeiſtlichen Jurisdiction unterſtehen; ſollte ein vi
ſeelſorger In einzelnen Fällen zweifeln, bb eine Militärperſon
zur militia Vdga gehöre oder nicht, möge ET den der An
weiſung für die geiſtlichen Gerichte In Oeſterreich ſich gegen⸗wärtig halten, welcher ſagt „Erſcheint * aus was Ur
Grunde immer zweifelhaft, welcher Seelſorger zur ornahme
der Trauung berechtigt ſei, ſo iſt die ache vor den Biſchof

bringen und die Entſcheidung oder Anordnung esſelben ah
zuwarten.“
Ni Das  an Finanzwach-Perſonale gehört dem Militärſtande gar

ingegen gehören z ul m111114 8b  18
und unterſtehen der civilgeiſtlichen Jurisdiction: die mann
en Glieder des Allerhöchſten Kaiſerhauſes, ſelbſt wenn ſie
Stellen Im eere oder In der Marine bekleiden. Das ller
höchſte Kaiſerhaus iſt überhaupt exemt, nicht bloß von der Juri  2
ction des apoſtoliſchen Feldvicars, ondern auch von der jede
anderen Biſchofs und Uunmittelbar Unter dem heil Stuhle,
welcher die Seelſorge Aam Allerhöchſten Hofe durch einen dele
girten Prälaten erſehen läßt, der gewöhnlich „Hofburgpfarrer“
genannt wird, ſich elbſt aber 5„0 Ulae t Palatii Parochus
vicarius“ zeichnet. Die penſionirten Generäle, wenn ſie
gleich Regimentsinhaber ſind Alle penſionirten, quies⸗
cirenden oder mit Beibehaltung thre Militärcharacters quittir
Abenden Offiziere, Militärbeamte und Parteien; ausgenommen,
ſie werden zu einer, enn auch nur zeitlichen Dienſtleiſtung ver
wendet Die Patental⸗— und Reſervations⸗Invaliden.

Die dauernd (d auf unbeſtimmte Zeit „bis zur Einbe
rufung“) eürlaubten für die Zeit thre Urlaubes Die
Offiziere und Mannſchaft der Reſerve und Landwehr, wie auch
die Einjährig⸗Freiwilligen außer der Zeit ihres Präſenzdienſtes
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oder einer ſonſtigen ctiven Dienſtleiſtun Die Frauenund Kinder der nach Art II verehelichten unſchaft vom Feld⸗ebe oder Wachtmeiſter bwärts Die Frauen und Kinder
aller zur militia Stabllls gehörigen Militärperſonen. Die
großjährigen wie auch jene minderjährigen Kinder der 20 militiam

gehörigen Militärperſonen, L ich außerhalb des
väterlichen Hauſes ſelbſt ernähren. Die itwen und
Waiſen aller Militärperſonen. 11 Die Dienſtboten aller
Militärperſonen, ausgenommen jene männlichen, E mit einer
auf eine beſtimmte Zeit laufenden Capitulation aufgenommenund aus dem Aerare beſoldet In Alle, ſelbſt mit Be⸗
willigung der Militärbehörde zur Ausübung eines Gewerbes
oder einer Beſchäftigung, als Traiteure, 1 oder
Fechtmeiſter, Bereiter, Aerzte, Handwerker dgl aufgenommeneCivilperſonen. 13 Die Militärſträflinge ſchon währen ihrerDetinirung n den Militär⸗Strafanſtalten, ſie zum Ver⸗—
luſte ihres Offiziers⸗ oder Militärcharacters verurtheilt ind,und endlich auch die Zöglinge der iziers⸗ und Mann⸗—ſchafts⸗Töchtererziehungs⸗Inſtitute.

8 Em, da alle dieſe Perſonen der civilgeiſtlichen Juri  8  —diction unterſtehen, folgt jedoch ni daß keine derſelben zurEingehung einer Ehe einer militärbehördlichen Einwilligung be  —
dür Ee3 denn die zwei Begriffe: 20 militiam Stabilem ehören,und 5) keiner militärbehördlichen Ehe⸗Lizenz edürfen, ennicht zuſammen und en ſich nicht, wie Aus folgenden Beipielen erhellt Der Landwehroffizier immer Unter der Civil⸗
geiſtlichen Jurisdiction, bedarf aber, wenn In activer Dienſt⸗leiſtung ſich befindet, einer militäriſchen Ehebewilligung; ſo auchder dauernd Beurlaubte, der Reſervemann und Einjährig⸗Frei⸗willige außer ihrer Dienſtzeit, welche unzweifelhaft zur militia
Stabilis gehören, nd doch einer beſonderen, militärbehördlichenEhebewilligung bedürfen, ſie die Altersklaſſe nichtüberſchritten Aben Hingegen bedarf eine Iim väterlichen Hauſelehende minderjährige Tochter einer activen Militärperſon keiner
militärbehördlichen Ehe-Lizenz, obwohl ſie, als ihrem ater

gend, zur militia vagꝗ gerechne ird und unter der Militär  2  2
geiſtlichkeit

Dieſe zwei verſchiedenen Claſſen von Militärperſonen im
Auge behalten, önnen Civilſeelſorger bei Eheſchließungen vonMilitärperſonen In rI E1 —2 In Anſpruch9werden: Bei Brautperſonen, elde zur militia Vagagehören und der militärgeiſtlichen Jurisdiction Unterſtehen.II Bei Brautleuten, von welchen der einel dem Civilſtande,der andere der Militia stabilis, oder elde etzterer angehören,
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und ſomit (lde unter der Jurisdiction eines Civilpfarrers ſtehen,
oder endlich III. bei Brautpaaren, Eln ei als zur
militia Vagd gehörig unter der Militärgeiſtlichkeit, der andere,
als der militia Stahllis oder dem Eivilſtande angehörig, unter
dem Parochus 061 ſteht

In jedem dieſer drei Fälle iſt das Benehmen des Civil  —
ſeelſorgers ein anderes.

Der Diu ſich elten ereignen nd kann nur
vorkommen, enn ein Civilpfarrer erſucht wird, einen zur militia
Vagq  4 gehörigen Bräutigam zu copuliren mit einer minderjährigen,
im Hau thre Vaters lebenden Tochter einer activen Militär
perſon; denn Ur minderjährige Militärtöchter und die
Militärfrauen ſtehen unter der Jurisdiction der Militärgeiſt⸗
lichkeit. Von einer Trauung einer Militärfrau aber kann Sub 1
nicht die Rede ſein, weil atholiſche Militärfrauen nur als itwen
wieder heirathen könnten, als we ſie jedoch Unter ihrem
Parochus 1061 ſtehen; akatholiſche Militärfrauen hingegen früher
von ihrem Gatten dem ande nach getren werden müßten,
wodurch ſie IPS0 aufhören, Militärfrauen zu ſein, und wieder
der civilgeiſtlichen Jurisdiction ihres Wohnortes anheimfallen
Im obgenannten Falle hat der Civilpfarrer nichts nderes zu
un, als was thun müßte, irgend ein anderes, ihm
remdes, ſeiner Pfarre nicht zuſtändiges Brautpaar trauen
ollte Ein ſolches Paar kann uur copuliren mittelſt einer
Vollmacht des Parochus proprius, hier des zuſtändigen Militär⸗
ſeelſorgers; hat bloß darauf 3u ſehen, ob die Vollmacht in
der Ordnung ſei, und braucht ſich um die Erforderniſſe einer
erlaubten und giltigen Eheſchließung gar nich 3u kümmern, eil
afür einzig nuLr der Vollmachtgeber verantwortlich iſt, der auch
die nöthigen eacten ſammelt und aufbewahrt Er räg die
geſchloſſene Ehe mit Anführung der hiezu erhaltenen Vollmacht
mn ſein Copulationsbuch ein, ohne dieſelbe un den UumerUus
Currens des laufenden Jahres aufzunehmen und dem be
treffenden Militärſeelſorger innerhalb acht agen des allg

B einen wortgetreuen Matrikenauszug, oder dem
Brautpaare ogleich einen Copulationsſchein aus, mit welchem
ſie ſich vor ihrem Militärſeelſorger auszuweiſen aben Die
ola, die zu ordern berechtigt iſt, berechnet nach der in
ſeiner Pfarre üblichen Civil⸗Stolaordnung.

Ebenſo einfach iſt das Verhalten des Eivilſeelſorgers Im
Falle II elde Brautperſonen tehen inter der civilgeiſtlichen
Jurisdiction, und iſt auch uUur eine von ihnen ſein Pfarrkind,
iſt berechtigt, 10 auf Verlangen verpflichtet, die Verkündigung
und Trauung vorzunehmen, vorausgeſetzt, daß kein geſetzliches
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Hinderni im Wege Dafür iſt aber auch allein ver.
antwortlich für die erlaubte nd giltige Eheſchließung, obet
ſich an die politiſchen und kirchlichen Vorſchriften ſeiner iözeſe
zu halten hat Er ammelt und verwahr auch die Eheacten
Bedarf der Bräutigam nach des Geſetzbuches einer
militärbehördlichen Einwilligung, weil als Urlauber oder Re⸗
ſervemann die dritte Altersclaſſe noch nicht überſchritten hat,
oder als bloß zeitlich penſionirt, oder 3u einer activen Dienſt

—
leiſtung einberufen, einer ſolchen benöthigt, hat dieſelbe ſelbſt
beizubringen. Der Militärgeiſtlichkeit iſt in dieſem Falle ber
die bgeſchloſſene Ehe weder eine Anzeige zu machen, noch ein
Matrikenauszug einzuſenden.

Urlaubern und Reſervemännern, we ſelbſt nach zurü  2
gelegter Altersclaſſe ſich bei den Controllverſammlungen ber
die von ihnen eingegangenen en auszuweiſen aben, hat der
Civilpfarrer einen ſtempelfreien Matrikenauszug auszuſtellen,
mit dem Beiſatze „Ausgeſtellt für die militäriſche Evidenzhaltung
Sollten andere zur militia Sta 01l18S gehörige Militärperſonen nach
den Militärgeſetzen verpflichtet ſein, ihre geſchloſſenen Ehen ihrer
vorgeſetzten Behörde anzuzeigen, aben ſie ſich ſelbſt um Aus
fertigung eines ordentlichen Trauungsſcheines Erlegung
der geſetzlichen oder ortsüblichen olagebühr an den ivilſeel⸗
ſorger 3u wen En

Complicirter iſt das Verhalten des Seelſorgers Im ＋
III Da gewöhnlich der Bräutigam Uunter der militär—
geiſtlichen Jurisdiction; die Braut nur dann, ſie eine
minderjährige, Iim elterlichen Hauſe verpflegte Tochter einer ctiven
Militärperſon iſt Hier aben wir zwei barochi propri ſe
dann, wenn elde Brautperſonen in einer und derſelben Pfarre
wohnhaft ſind, von welchen beiden jeder zur Trauung berechtigt
iſt, wie ES auch den Brautleuten vollkommen frei ſteht, ſich des
halb den Militärſeelſorger oder den Civilpfarrer wenden.
Der eigene Pfarrer einer kathol.⸗-militäriſchen rautperſon iſt
entweder der Militärpfarrer, In deſſen Bezirke der Truppenkörper
esſelben ſich rgänzt, oder deſſen Bezirke dieſer Körper zugewieſ en
iſt, oder ein Militäreurat QWil den einzelnen Garniſonen, Spitälern
und Heeresanſtalten; oder In Bezug auf Militärperſonen, die der
griechiſch⸗orientaliſchen, Augsburger, oder Helvetiſchen Confeſſion
angehören,  qGCRCRCRCNRCRCRCRQCR der nächſte Militärcaplan oder re iger esſelben

Allgemein ſagt man, dieſe Extracte ſeien laut Weiſungen von Bezirks
hauptleuten im vorigen ahre bgeſchaf worden Uns iſt eine ſolche nicht
Geſicht gekommen und noch mmmer ordern die Officiere bei den Controllver—
ſammlungen dieſe EX offo-Trauungsbuchs⸗Extracte ehufs militäriſcher Evidenz

Im Redaction.haltung.
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Glaubensbekenntniſſes. Es verſte ich von elbſt, daß Im VOr-·
liegenden Falle eine Eh Uun N ſtattzufinden
hat eine durch den Militärſeelſorger In der Militär (Garniſons-,
Spital c.) Capelle oder Kirche ni aber in der Civilpfarr⸗
kirche, der Militär⸗Bräutigam ſeinen ohnſt hat) und die
andere durch den Civilſeelſorger der rau m deren Pfarrkirche
Sollte aus Mangel einer eigenen Militärkirche oder Capelle ein
Civilſeelſorger erſucht werden, die militärſeelſorgliche Eheverkündi⸗
gung vorzunehmen, hat dafür von dem Militär⸗Bräutigam
nichts 3u fordern

Wäre ach den bis 65 der Anweiſung die geiſt⸗
en Gerichte die Eheverkündigung noch an anderen Orten vor
zunehmen, oder nach 3u wiederholen, müßte dieß auch In
betreff der Militär-⸗Ehen geſchehen Wird eine Diſpens von
einem oder zwei Aufgeboten verlangt, iſt dieſelbe von jeder der
beiden Brautperſonen beizubringen, und zwar von jeder eine
elte, eine kirchliche und ſtaatliche, und iſt der Militärbräutigam
deshalb an ſeinen Militärſeelſorger weiſen; dasſelbe
geſchehen, die achſi von ſämmtlichen Aufgeboten 9e
wünſ nd Im Falle des der nweiſung auch nicht ver
ſagt wird Im letzteren Falle kann die Nachſicht von dem eel
ſorger mit Verſchweigung der Namen der Partheien, angeſucht

Eine Nachſichtwerden. (8 87 Geſetzbuche
von allen Aufgeboten wird aber nUuL unter der Bedingung
theilt, daß beide Ehewerber chwören, daß ihnen kein threr Ver
ehelichung entgegenſtehendes inderniß bekannt ſei, (Anweiſung

85) welchen (Manifeſtations Eid die militäriſche rautperſon
vor ihrem ergenen Seelſorger abzulegen hat

nter dringenden Umſtänden, eine ärztlich be⸗
ſtätigte Todesgefahr keinen Verzug geſtattet, iſt leder zur Trauung
befugte Militärſeelſorger von dem apoſtoliſchen Feldvicariate
egung des Manifeſtationseides ermächtigt, eine 2d militiam
vagam gehörige Perſon von allen Aufgeboten kirchlicherſeits
diſpenſiren. Wäre Im Falle III bei einer nahen Todesgefahr
kein Militärſeelſorger in der mgegen ſtationirt, würde wohl
dem aushelfenden Civilſeelſorger die gleiche Befugniß der irch⸗
ichen Nachſichtgewährung von allen Aufgeboten für die militäriſche
rautperſon zuſtehen; die ſtaatliche Diſpens für dieſe wäre
näch ten Militärcommando einzuholen; oder müßte In dieſem
Falle die kirchliche Diſpens genügen, we für den zum 1
ſtande oder zur militia Sta bllls gehörigen Brauttheil von dem
Diözeſanbiſchofe oder einem hiezu delegirten Prieſter (S der
Anweiſung) erbitten iſt Die ſtaatliche Diſpens ertheilt für
dieſen Brauttheil im ande die Bezirkshauptmann⸗
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ſchaft u Städten mit eigenen Gemeindeſtatuten der Magiſtrat,
we Behörden unter olchen dringenden Umſtänden befugt ſind,
auch der Beibringung des Taufſcheines zu diſpenſiren (Geſetz

Juli ſt der Manifeſtations-⸗ au Ledigkeits⸗
Eid vor dem Civilſeelſorger abzulegen, ſoll hiezu, wo möglich,
ein Auditor oder ein icier, oder Iu eſſen Ermangelung
ein Staatsbeamter beigezogen, und ierüber ein ſchriftlicher
Act entweder In Form eines Protocolls oder einer von den
Trauenden unterfertigten Eidesformel aufgenommen werden, welcher
Aet mit den kirchlichen und ſtaatlichen Aufgebotdiſpenſen den
Trauungsacten beizulegen iſt Vor der Trauung, wozu elbſt
verſtändlich die Gegenwart zweier Zeugen nothwendig iſt, ſind
den chwer kranken Brautperſonen die heiligen Sterbſakramente

eichen, Um dieſelben In den Stand der heiligmachenden Gnade
verſetzen; wäre die eine Brautperſon geſund, jedoch Ui mehr

nüchtern, müßte dieſelbe wenigſtens beichten und die heil Com⸗munion andern Tage angen.
Es verſte ich von ſelbſt, daß die eingeholte Aufgebotdi

pens wohl die unterlaſſene Eheverkündigung erſe , nicht aber ein
nderes der erlaubten und giltigen Eheſ

ießung entgegen⸗ſtehendes Hinderniß aufhebt, ſondern daß beim eſtande ene
ſolchen eine eigene Diſpens erforderlich iſt ſt das Ehehinderniß
ein kirchliches nd berührt eS (wie die Verwandtſchaft)beide Theile, iſt zuerſt für die dem Civilſtande oder der militia
stabilis angehörige Brautperſon die Diſpens vom Diözeſan⸗
Biſchofe erwirken (wobei der Civilſeelſorger ehi ſein,
Tesp. das Geſuch ſelbſt aufſetzen kann), brauf dann erſt der
Militärſeelſorger Unter Beiſchluß der ereits erhaltenen oder
geſicherten Diſpens des Diözeſanbiſchofes die gleiche Ich
Ur e dem Militärſtande angehörige Brautperſon bei dem

apoſtoliſchen Feldvicariate anzuſuchen hat ſt die Diſpens vom
canoniſchen hehinderniſſe vO  — heil Stuhle einzuholen, hat
jederzeit der Diözeſanbiſchof nach üblicher vorläufiger Anfragebei dem iſchofe, die Diſpens für Cl Brautleute
wirken, und von der erhaltenen Nachſicht das apoſtoliſche Feldvicariat zu verſtändigen, QAmit dieſes den betreffenden Militär
gei tlichen zur Trauung oder Entlaſſung des militäriſchen Braut:  —
theiles ermächtigen önne. D  —2  ieß gilt auch bei dem Ehehinderniſſeder gemiſchten Religion bei Ehen zwiſchen katholiſchen ud
akatholiſchen rautperſonen), von e  em auch ur Militärperſonenkeine Diſpen erthei wird ohne die für en geſchriebenen Cautelen, insbeſondere rückſichtlich der katholiſchenErziehung aller hoffenden Kinder ſo, daß Ohne Zuſtandekommenderſelben auch bei Militär⸗Miſchehen eder ein litär noch
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ern Civilſeelſorger eine active Aſſiſtenz leiſten darf ſt das im
Wege ſtehende Ehehinderniß ein rein, oder zugleich rI ich 8,
⁰ iſt für jeden davon betroffenen Theil eine ſtaatliche Diſpenserforderlich. Die Erwirkung erſelben iſt Sache der Brautleute,und der Civilſeelſorger kann der einer Jurisdiction unterſtehendenBrautperſon dabei höchſtens nit ſeinem zu ilfe kommen
practiſche eiſung an die Seelſorgsgeiſtlichkeit der Diözeſe Seckau
Ei eſachen 35 k.), der 20 militiam III gehörige raut
el iſt deshalb ſeinen Militärſeelſorger weiſen, welchereiner olchen Diſpens ebenfalls bedarf zur Trauung oder 3urAusſtellung eines Entlaßſcheines den Civilſeelſorger.Was die Trauung ſe Im Falle III betrifft, iſt jederder eiden Seelſorger azu gleich berechtigt, eil jeder derſelbenIn ezug auf eine rautperſon der barochus proprius iſt Die Con
ſtitution II  Der CGetera“ räumt i dieſem Falle dem Militärſeelſorgerkeinen Vorrang vor dem Civilpfarrer ein, ſondern ſagt nuüur: da
keiner der eiden Seelſorger ohne den andern der Eheſ

ießungaſſiſtiren olle Es kann daher wohl ein Militärpfarrer, der in
unſerem Falle die Trauung erſucht wird, ieſelbe durch einen
ihm unterſtehenden Militär⸗Caplan vornehmen laſſen, wie auch der
zur Copulation erufene Civilpfarrer ſich hiebei durch ſeinenCooperator vertreten laſſen kann; keiner von beiden ſoll aber
ohne Wiſſen nd Willen des Andern zur Trauung eines ſolchenBrautpaares einen ritten remden Militär oder Civilgeiſtlichendelegiren. Indeſſen owohl Iim Intereſſe der Evidenzhaltung der
Militärehen als auch In Betracht eſſen, daß der Civilſeelſorgernicht immer im Stande ſein dürfte, beurtheilen, ETrauungsdocumente eine Militärperſon beizubringen hat, entſtanddurch Gepflogenheit auf Seite des Militärſeelſorgers das Vor
recht, einem ſeiner Jurisdiction unterſtehenden Militärbräutigame,welcher von dem Civilſeelſorger der rau etraut werden
wünſcht, mit dem Verkündſcheine auch einen ntlaßſchein aus
zufolgen, welcher aber (der die Bedeutung einer Delegation zurTrauung hat, noch auf einer geſetzlichen Nothwendigkeit beruht,wie dies elbſt das Reichskriegsminiſterium unterm Febr871 rklärt hat

Wäre emnach die Trauung eines Brautpaares, von dem
ein Theil der militärgeiſtlichen Jurisdiction unterſteht, Ur denCivilſeelſorger ohne einen Entlaßſchein von Seite des Militär—
ſeelſorgers ohne Zweifel giltig, würde doch der Civilpfarrer ſich
gegen die beſtehende, geſetzliche Gewohnheit drg verfehlen,und ſich einer großen Gefahr ausſetzen, eil eben der Entlaß⸗chein des Militärſeelſorgers ihm die Verſicherung gibt, daß vonSeite des Militär⸗Bräutigams alle Orfalderhiſſe einer erlaubten
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und giltigen Eheſchließung vorhanden ſind Selbſt wenn die
militärbehördliche Ehebewilligung, deren eine zur militia Vaga
gehörige Militärparthei, venn ſie männlichen Geſchlechtes iſt,
lemal bedarf, dem Civilſeelſorger nicht vorliegt, kann dieſer
getroſt zur Trauung ſchreiten, enn EL nur den Verkünd— ud
Entlaßſchein des Militärgeiſtlichen Iu Händen hat, weil derſelbe
die Clauſel enthalten muß, daß dem Militär⸗Bräutigam kein Ehe
Hinderniß entgegenſtehe, oder ein olches laut Beilage ereits e⸗
hoben ſei Gewöhnlich ſchreibt der Militärſeelſorger die Beſtäti⸗

der geſchehenen Eheverkündigung oder der davon ertheilten
Diſpens nd die mit obiger Clauſel verſehene Entlaſſung der
Militärperſon auf der Rückſeite der militärbehördlichen Ehelicenz,
und läßt dieſes Schriftſtück ſammt den betreffenden, als Beilage
dienenden Urkunden Urch den Militärbräutigam dem copulirenden
Civilſeelſorger zukommen. Dieſer ſammelt und erwahr u ſeinem
Pfarrarchive ſämmtliche Eheacten, räg die geſchloſſene Trauung
un ſeine Matrik unter Aufnahme derſelben in den Numerus
des laufenden Jahres ein, und endet allſogleich daraus einen
wortgetreuen HUX Offo-Auszug AMu den betreffenden Truppenkörper,

In 1060 iſt, ſonſt an das nächſtgelegene Militär⸗Ergän⸗
zungs⸗Bezirkscommando, welche Einſendung en in einem Geſtions⸗
protocoll anmerkt, umͤ nöthigenfalls darauf ſich berufen können.

Was endlich die betrifft, ſagt die Constitutio P
Pius VI „ambo der Militär  —  — ud der Civilſeelſorger) Simul
abque aequaliter Stolae emolumenta, 81 licite percipi
solent, accipiant I. inter 8 dividant.“ Nun ird wohl der
Militärſeelſorger, die Copulation durch den gleichberechtigten
Civilpfarrer geſchie außer der Gebühr für die everkündigung
nicht  2 verlangen, nd die Einhebung der DLQ Ur eine Ehe
verkündigung nd die Copulation dem Civilſeelſorger, der
ſich hiebei an die Eivilſtolaordnung halten hat, 3 jedo

rau einenur bei Ober⸗Officieren und Militär  Beamten
Militärperſon aus der Mannſcha vom Feldwebel oder acht⸗
meiſter bwärts, hat EL von dieſer 1 3u fordern, ondern
nur die 0 Stold von der einer Jurisdiction unterſtehenden
rau (7 Symersky der Militärperſonen).

gilfsguellen für Maivorträge.
0u Pfarrer Michael Breslmair u inz

Ein lichter Punct in unſerer trüben Zeit iſt die Verehrung
Mariä, L. ſeit der Dogmatiſirung threr Unbefleckten Empfängniß

immereinen großartigen Aufſchwung genommen hat und
Im Wachſ begrifſen iſt So ange aber Maria Iin Freud' und


